Tarifvertrag
fir Auszubildende des 6ffentlichen Dienstes (TVAGD)
- Besonderer Teil BBIG -

vom 13. September 2005
geandert durch Anderungstarifvertrag Nr. 1 vom 1. August 20086,
geandert durch Anderungstarifvertrag Nr. 2 vom 31. Marz 2008
zuletzt geandert durch Anderungstarifvertrag Nr. 3 vom 27. Februar 2010

- nicht amtliche Lesefassung -
Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

und

der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbande,
vertreten durch den Vorstand

einerseits
und

[den vertragsschlieRenden Gewerkschaften]

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

*) Mit den Gewerkschaften ver.di und dbb tarifunion wurden jeweils gleich lautende Tarifvertrage
geschlossen.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

8 la
Geltungsbereich des Besonderen Teils

'Dieser Tarifvertrag gilt nur fiir die in § 1 Abs. 1 des Tarifvertrages fiir Auszubil-
dende des o6ffentlichen Dienstes (TVAGD) - Allgemeiner Teil unter Buchst. a, ¢
und d aufgefiihrten Auszubildenden. ?Er bildet im Zusammenhang mit dem All-
gemeinen Teil des TVAOD den Tarifvertrag fir die Auszubildenden des 6ffentli-
chen Dienstes nach BBIG (TVAGD - BBIG).

Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die 88 9, 12 und 16 verwiesen
wird, handelt es sich um die Regelungen des TVAGD — Allgemeiner Teil —.

83
Probezeit

Die Probezeit betragt drei Monate.

Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsverhdltnis von beiden Seiten je-
derzeit ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden.

8§87
Wadchentliche und tagliche Ausbildungszeit

!Die regelmaRige durchschnittliche wéchentliche Ausbildungszeit und die tagli-
che Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den fur die Beschéftigten des Ausbilden-
den maRgebenden Vorschriften iiber die Arbeitszeit. 2Fiir Auszubildende der
Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Wirttemberg im Gel-
tungsbereich des BT-K ist eine abweichende Regelung vereinbart.

Wird das Fuhren von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den
Auszubildenden dazu Gelegenheit wahrend der Ausbildungszeit zu geben.

An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Un-
terricht von mindestens 270 tats&chlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dir-
fen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.



(4) ‘'Unterrichtszeiten einschlieRlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. ?Dies
gilt auch fur die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbil-
dungsstatte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.

(5) Auszubildende durfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur
Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck
erforderlich ist.

(6) *Auszubildende dirfen nicht tber die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit
hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschaftigt wer-

den. 288 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 3 BBIG bleiben unberhrt.

§8
Ausbildungsentgelt

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt betragt

ab ab ab
1. Januar 2010 1.Januar 2011 1. August 2011
im ersten Ausbildungsjahr 695,59 Euro 699,76 Euro 703,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 744,98 Euro 749,45 Euro 753,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 790,30 Euro 795,04 Euro 799,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 853,18 Euro 858,30 Euro 862,59 Euro.

(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fallig wie das den Beschéf-
tigten des Ausbildenden gezahlte Entgelt.

(3) Im Geltungsbereich des TV-S wird eine von Absatz 1 abweichende Regelung
getroffen.

(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterfilhrenden oder einer berufsbildenden Schu-
le oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit verkirzt, gilt fir die Hohe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um
den die Ausbildungszeit verkirzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.

(5) Wird die Ausbildungszeit
(&) gemal 8§ 16 Abs. 1 Satz 2 verlangert oder
(b) auf Antrag der Auszubildenden nach 8§ 8 Abs. 2 BBIG von der zustandigen
Stelle oder nach § 27b Abs. 2 der Handwerksordnung von der Hand-



(6)

(7)

(1a)

(1b)

(2a)

(2b)

werkskammer verlangert, wenn die Verlangerung erforderlich ist, um das
Ausbildungsziel zu erreichen,
wird wahrend des Zeitraums der Verlangerung das Ausbildungsentgelt des letz-
ten regelmafigen Ausbildungsabschnitts gezahlt.

In den Féllen des 8§ 16 Abs. 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der
Abschlussprifung das Ausbildungsentgelt des letzten regelméfigen Ausbil-
dungsabschnitts, bei Bestehen der Priufung dartber hinaus rickwirkend von
dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhéltnis geendet hat, den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem fir
das vierte Ausbildungsjahr mal3gebenden Ausbildungsentgelt.

(aufgehoben mit Wirkung vom 1. Januar 2008)

§ 8b
Sonstige Entgeltregelungen

Auszubildenden im Bereich des Bundes kénnen bei Vorliegen der geforderten
Voraussetzungen 50 v. H. der Zulagen gewahrt werden, die fir Beschaftigte im
Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVOD gemal § 19 Abs. 5 TVGD in Verbindung mit
§ 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 6 BAT/BAT-O jeweils vereinbart sind.

Auszubildenden, die in einem Ausbildungsverhaltnis zu einem Ausbildenden
stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, kbnnen bei Vorliegen
der geforderten Voraussetzungen 50 v. H. der Zulagen gewahrt werden, die fur
Beschaftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVOD gemald 8§ 23 Abs. 1 Satz 1
dritter bzw. vierter Spiegelstrich TVU-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1
Buchst. c und Abs. 6 BAT/BAT-O jeweils vereinbart sind.

'Auszubildenden im Bereich des Bundes, die im Rahmen ihrer Ausbildung in
erheblichem Umfang mit Arbeiten beschaftigt werden, fir die Beschéftigten im
Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TV6D nach MalRgabe des § 19 Abs. 5 TV6D Er-
schwerniszuschlage zustehen, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein
monatlicher Pauschalzuschlag in Hohe von 10 Euro gezahlt werden.

Auszubildenden, die in einem Ausbildungsverhaltnis zu einem Ausbildenden
stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, und die im Rahmen
ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten beschéftigt werden, fir die
Beschaftigten im Sinne des 8 38 Abs. 5 Satz 2 TV6D nach MalRgabe des § 23
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3)

(1)

(2)

Abs. 1 Satz 1 erster bzw. zweiter Spiegelstrich TVU-VKA Erschwerniszuschlage
zustehen, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pau-
schalzuschlag in Hohe von 10 Euro gezahlt werden.

Die Absétze 1a und 1b sowie 2a und 2b treten mit dem Inkrafttreten der Ent-
geltordnung des TVOD aulder Kraft.

§ 10
AusbildungsmalRnahmen
aulRerhalb der Ausbildungsstéatte

Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen
vorgeschriebenen Prifungen erhalten Auszubildende eine Entschadigung in
entsprechender Anwendung der fur die Beschaftigten des Ausbildenden gelten-
den Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung.

!Bei Reisen zur Teilnahme an uberbetrieblichen Ausbildungsmanahmen im
Sinne des 8§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBIG aul3erhalb der politischen Gemeinde-
grenze der Ausbildungsstatte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-
ten bis zur Hohe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des
billigsten regelmafiig verkehrenden Beforderungsmittels (im Bahnverkehr ohne
Zuschlage) erstattet; Mdglichkeiten zur Erlangung von FahrpreisermaRRigungen
(z. B. Schulerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen.
Betragt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstatten hierbei mehr als 300
km, kénnen im Bahnverkehr Zuschlage bzw. besondere Fahrpreise (z. B. fur
ICE) erstattet werden. ®Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unter-
kunft am auswartigen Ort sind, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur
Verfiigung steht, bis zu 20 Euro pro Ubernachtung erstattungsfahig. “Zu den
Auslagen des bei notwendiger auswartiger Unterbringung entstehenden Ver-
pflegungsmehraufwands wird fiir volle Kalendertage der Anwesenheit am aus-
wartigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Hohe der nach der So-
zialversicherungsentgeltverordnung maf3igebenden Sachbezugswerte fir Frih-
stiick, Mittagessen und Abendessen gewahrt. *Bei unentgeltlicher Verpflegung
wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. °Bei einer iiber ein Wochenen-
de oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmafl3inahme werden die
dadurch entstandenen Mehrkosten fur Unterkunft und Verpflegungsmehrauf-
wand nach Mal3gabe der Satze 3 bis 5 erstattet.



(3) Ist der Besuch einer auswartigen Berufsschule vom Ausbildenden veranlasst,
werden die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen fur Unterkunft und
Verpflegungsmehraufwand nach Maf3gabe des Absatzes 2 erstattet.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Mal3gabe des Ab-
satzes 2 erstattet.

8 10a
Familienheimfahrten

'Fur Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstatte oder vom Ort der
auswartigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum
Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monat-
lich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur
Hohe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regel-
mafig verkehrenden Beftrderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlage) erstat-
tet; Moglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermalligungen (z. B. Schilerfahrkar-
ten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. ?Betréagt die Entfernung mehr
als 300 km, kdnnen im Bahnverkehr Zuschlage bzw. besondere Fahrpreise (z. B. fur
ICE) erstattet werden. *Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Ent-
fernung eine tagliche Ruckkehr moglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am je-
weiligen Ort der Ausbildungsstéatte oder der auswartigen Berufsschule weniger als
vier Wochen betragt.

§11
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder ange-
ordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Verfigung gestellt und bleibt Eigentum des
Ausbildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur
Verfigung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi-
schen- und Abschlussprifungen erforderlich sind.



(1)

(@)

3)

(4)

(5)

§14
Jahressonderzahlung

'Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhaltnis stehen,
haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. ?Diese betragt bei Auszubil-
denden, fur die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, und
fur Auszubildende der ostdeutschen Sparkassen 90 v. H. sowie bei den sonsti-
gen Auszubildenden, fur die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung
finden, 67,5 v. H. des den Auszubildenden fir November zustehenden Ausbil-
dungsentgelts (8§ 8).

'Der Anspruch ermaRigt sich um ein Zwélftel fiir jeden Kalendermonat, in dem
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (8 8), Fortzahlung des
Entgelts wahrend des Erholungsurlaubs (8§ 9) oder im Krankheitsfall (8 12) ha-
ben. ?Die Verminderung unterbleibt fiir Kalendermonate, fiir die Auszubildende
wegen Beschaftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. *Die Verminderung un-
terbleibt ferner fur Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres,
in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltan-
spruch bestanden hat.

'Die Jahressonderzahlung wird mit dem fiir November zustehenden Ausbil-
dungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei-
nem friheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem
Ausbildenden in ein Arbeitsverhaltnis ibernommen werden und am 1. Dezem-
ber noch in diesem Arbeitsverhéltnis stehen, erhalten zusammen mit der antei-
ligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhaltnis eine anteilige Jahresson-
derzahlung aus dem Ausbildungsverhaltnis.

(gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2008)



(1)

(2)

3)

§ 16a
Ubernahme von Auszubildenden

'Auszubildende werden bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf nach erfolg-
reich bestandener Abschlussprifung mindestens mit der Abschlussnote ,befrie-
digend” im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis fur die Dauer
von zwo6lf Monaten in ein Arbeitsverhaltnis tbernommen, sofern nicht im Einzel-
fall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche
Griinde entgegenstehen. ?Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse
der Abschlussprifung und die personliche Eignung zu bertcksichtigen.

!Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass die von Absatz 1 nicht erfass-
ten Auszubildenden nach erfolgreich bestandener Abschlussprifung fur min-
destens zwolf Monate in ein Arbeitsverhaltnis Gbernommen werden, sofern
nicht personen- oder verhaltensbedingte Griinde entgegenstehen. *Satz 1 gilt
nicht, soweit die Verwaltung bzw. der Betrieb Giber Bedarf ausgebildet hat.

8 16a tritt mit Ablauf des 29. Februar 2012 aulRer Kraft. “

§18
Zeugnis

'Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhaltnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben (iber Art, Dauer
und Ziel der Berufsausbildung sowie Uber die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnis-
se der Auszubildenden enthalten. ®Auf deren Verlangen sind auch Angaben iiber
Fuhrung, Leistung und besondere fachliche Fahigkeiten aufzunehmen.

(1)

(2)

®3)

8 20a
In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.

Er kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres,
frihestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gektindigt werden.

Abweichend von Absatz 2 kann



a) 8 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats, frihestens jedoch zum 29. Februar 2012,

b) 8 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres, frihestens jedoch zum 31.
Dezember 2008,

gesondert schriftlich gektindigt werden.



Berlin/KéIn, den 13. September 2005

[Unterschriften der Tarifvertragsparteien]
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Niederschriftserklarungen

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dem TVAGD — Besonderer Teil BBIG — fol-
gende Niederschriftserklarungen beizufiigen:

1. Zu§8b:
'§ 8b Abs. 1 a und 1 b gelten fiir Auszubildende, die in Berufen ausgebildet
werden, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten
unterlegen hétten. ?§ 8b Abs. 2 a und 2 b gelten fiir Auszubildende, die in Beru-
fen ausgebildet werden, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung
der Arbeiter unterlegen hatten.

2. Zu810a:
Die Fahrtkosten fur Familienheimfahrten umfassen die Kosten fur die Hin- und
Ruckfahrt.

3. Zu § 14 Abs. 2 Satz 1:

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
gleich.

11



	§ 1a Geltungsbereich des Besonderen Teils
	§ 3 Probezeit
	§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
	§ 8 Ausbildungsentgelt
	§ 8b Sonstige Entgeltregelungen
	§ 10 Ausbildungsmaßnahmenaußerhalb der Ausbildungsstätte
	§ 10a Familienheimfahrten
	§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel
	§ 14 Jahressonderzahlung
	§ 18 Zeugnis 
	§ 20a In-Kraft-Treten, Laufzeit des Besonderen Teils

